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Antragssteller: Florstadt, den 07.02.2024 
Fraktion BÜNDNIS90/ DIE GRÜNEN  
  

 
Antrag 

 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Flor-
stadt 21.02.2024 beschließend 

Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt 26.03.2024 vorberatend 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Flor-
stadt 17.04.2024 beschließend 

 
Drucksache Nr.: AT-2024-0013 

 
 
Betreff: 
 

 
Antrag der Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN vom 07.02.2024; eingegangen am 
07.02.2024 
hier: Freiflächen-Photovoltaik (PV) bzw. Agri-Photovoltaik in Florstadt 
 

 
 
I. Antrag: 

 

Der Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, sich 
grundsätzlich dafür auszusprechen, die Flächen entlang der Autobahn A 45 auf Florstädter Stadt-
gebiet für die Freiflächen-PV bzw. Agri-PV zu nutzen. Nicht betroffen sollen selbstverständlich be-
baute Flächen, Waldflächen, Naturschutzgebiete und Flächen mit besonders hoher Bodengüte sein. 
 
Der Magistrat wird beauftragt, mit den Eigentümern der in Frage kommenden Flächen abzuklären, 
ob sie an einer solchen Nutzung Interesse haben. Im positiven Fall soll er diesen bei der Suche 
nach Investoren und bei den notwendigen behördlichen Genehmigungen Unterstützung anbieten. 
Neben dieser Suche ist auch die Möglichkeit zu prüfen, ob hier unter Beteiligung der Stadt 
Florstadt eine Energiegenossenschaft gegründet werden kann, die als Eigentümerin der Anlagen 
fungiert und eventuell sogar einen Einstieg in die Wasserstoffproduktion anstrebt. 
 
Begründung: 

Das „Gesetz zur sofortigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für die erneuerbaren Energien 
im Städtebaurecht" sieht vor, dass PV-Freiflächenanlagen baurechtlich privilegiert sind, wenn sie 
auf einer Fläche längs von Autobahnen gebaut werden. Ergänzend zu PV-Anlagen können auf den 
genannten Flächen auch Anlagen zur Herstellung von Wasserstoff errichtet werden. In diesem Zu-
sammenhang ist die Gründung einer oder die Beteiligung an einer bestehenden Energiegenossen-
schaft denkbar und möglich. 

Die Privilegierung bezieht sich nur auf Flächen mit einem maximalen Abstand von 200 Metern vom 
äußeren Fahrbahnrand. Dies bedeutet, dass für Vorhaben auf diesen Flächen kein Bebauungsplan 
erstellt werden muss. Im dennoch notwendigen Zulassungsverfahren wird geprüft, ob öffentliche 
Belange oder Ziele der Raumordnung entgegenstehen. Das im § 2 EEG vor kurzem eingeführte 
überragende öffentliche Interesse am Ausbau der erneuerbaren Energien dürfte auf der anderen 
Seite ein ordentliches Gewicht in die Waagschale bringen. 

Das Fernstraßen-Bundesamt hat auf das überragende öffentliche Interesse am Ausbau der Erneu-
erbaren bereits reagiert. Das bisher gültige Verbot von Bauten in einem Abstand von 40 Metern 
zur Fahrbahn gilt nicht mehr generell, sondern kann nach Prüfung des Einzelfalls entfallen. Damit 
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könne bei einer Vielzahl von Vorhaben die gesamte Fläche im Abstand von 200 Metern zur Fahr-
bahn für Photovoltaik genutzt werden. 

In der Gesetzesbegründung zur Privilegierung wird darauf verwiesen, dass der Streifen entlang 
von Autobahnen durch optische und akustische Belastungen vorgeprägt sei, so dass PV-Anlagen 
dort ohne die Durchführung eines Planverfahrens ermöglicht werden sollen.  

 
 

 
 
 
Anlage(n): 
1 Grünen-Antrag Freiflächen-Photovoltaik 




